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unter den Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung Bosnien und Herzegowina und des entsprechenden Berichts
der Gruppen zu veranlagen, die in den Ziffern 3 und 4 der des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
Resolution 43/232 der Generalversammlung vom 1. März fragen ,
1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutio-
nen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom
27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember 1991, 47/218 A
vom 23. Dezember 1992, 49/249 A vom 20. Juli 1995,
49/249 B vom 14. September 1995, 50/224 vom 11. April
1996 sowie in ihren Beschlüssen 48/472 A vom 23. Dezember
1993 und 50/451 B vom 23. Dezember1995 geändert worden
ist, und dabei die in ihrer Resolution 49/19 B vom
23. Dezember 1994 und in ihrem Beschluß 50/471 A vom
23. Dezember 1995 festgelegte Beitragstabelle für das Jahr
1996 zu berücksichtigen;

8. beschließt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den für dieerneut erklärend, daß es sich bei den Kosten der Mission
Unterstützungsmission für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17
30. November 1996 gebilligten veranschlagten Einnahmen aus Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von denMitglied-
der Personalabgabe in Höhe von 998.500 Dollar auf die staaten zu tragen sind,
Veranlagung der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 anzurechnen
ist;

9. beschließt, als Ad-hoc-Regelung und vorbehaltlich
eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Unter-
stützungsmission über den 30. November 1996 hinaus zu
verlängern, den Betrag von 4.747.200 Dollar brutto
(4.547.500 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. bis zum
31. Dezember 1996 nach dem in dieser Resolution festgelegten
Schema unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

10. beschließt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im
Steuerausgleichsfonds aus den für die Unterstützungsmission
gebilligten veranschlagten Einnahmen aus derPersonalabgabe
in Höhe von 199.700 Dollar für den Zeitraum vom 1. bis zum
31. Dezember 1996 auf die Veranlagung der Mitgliedstaaten
nach Ziffer 9 anzurechnen ist;

11. bittet um freiwillige Beiträge für die Unterstützungs-
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den
Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 1.nimmt Kenntnisvom Stand der Beiträge zu der
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm- Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina
lung in ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, per 30. November 1996, namentlich von den noch aus-
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai stehenden Beiträgen in Höhe von 13,7 Millionen US-Dollar,
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; was 12 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge von der

12. beschließt, den Tagesordnungspunkt "Finanzierung
der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti"
während ihrer einundfünfzigsten Tagung weiterzuverfolgen.

50. Plenarsitzung
4. November 1996

51/152. Finanzierung der Mission der Vereinten Natio-
nen in Bosnien und Herzegowina

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in

15

16

unter Hinweisauf die Resolution 1035 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 21. Dezember 1995, mit der der Rat die
Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina
für einen einjährigen Zeitraum eingerichtet hat,

sowie unter Hinweisauf die Resolution 1066 (1996) des
Sicherheitsrats vom 15. Juli 1996, in der der Rat die Militär-
beobachter der Vereinten Nationen ermächtigt hat, die Entmi-
litarisierung der Halbinsel Prevlaka weiter zu überwachen,

ferner unter Hinweisauf ihren Beschluß 50/481 vom
11. April 1996 und ihre Resolution 50/241 vom 7. Juni 1996
über die Finanzierung der Mission,

unter Hinweisauf ihren früheren Beschluß dahin gehend,
daß zur Deckung der Ausgaben der Mission ein anderes
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen,

unter Berücksichtigungdessen, daß die wirtschaftlich
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen,

eingedenkder sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General-
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze,

eingedenkdessen, daß es unerläßlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats nachkommen kann,

Einrichtung der Mission bis zu dem am 20. Dezember 1996
endenden Zeitraum entspricht, stellt fest, daß etwa 27 Prozent
der Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe
entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, die
es betrifft, insbesondere die Mitgliedstaaten mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen;

2. gibt ihrer Besorgnis Ausdrucküber die Finanzlage bei
den friedensichernden Tätigkeiten, insbesondere was die
Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft,
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denen infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 10.bittetum freiwillige Beiträge für die Mission in Form
die Mitgliedstaaten Belastungen erwachsen; von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär

3. danktdenjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten
Beiträge in voller Höhe entrichtet haben;

4. fordert alle anderen Mitgliedstaatennachdrücklich
auf, alles zu tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten
Beiträge für die Beobachtermission vollständig und pünktlich
entrichtet werden;

5. schließt sichden Bemerkungen und Empfehlungen in
dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragenan;16

6. ersuchtden Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Truppe so effizient51/153. Finanzierung der Übergangsverwaltung der Ver-
und sparsam wie möglich verwaltet wird; einten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und

7. beschließt, für die Aufrechterhaltung der Mission
während des Zeitraums vom 1. Juli 1996 bis zum 30. Juni Die Generalversammlung,
1997 den Betrag von 75.619.800 Dollar brutto
(72.225.600 Dollar netto) zu veranschlagen, worin der Betrag
von 1.918.300 Dollar für den Sonderhaushalt zur Unterstüt-
zung von Friedenssicherungseinsätzen mit eingeschlossen ist,
zusätzlich zu dem Betrag von 75.619.800 Dollar brutto
(72.225.600 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Juli bis
zum 31. Dezember 1996, der bereits gemäß Resolution 50/241
der Generalversammlung veranschlagt worden ist;

8. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Regelung, vor-
behaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat
der Mission über den 20. Dezember 1996 hinaus zu verlän-
gern, sowie unter Berücksichtigung des gemäß Resolution
50/241 der Generalversammlung bereits veranlagten Betrags
von 75.619.800 Dollar brutto (72.225.600 Dollar netto), den
zusätzlichen Betrag von 75.619.800 Dollar brutto(72.225.600
Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Juli 1996 bis zum
30. Juni 1997 unter den Mitgliedstaaten in Höhe eines monatli-
chen Satzes von 12.606.300 Dollar brutto (12.037.600 Dollar erneut erklärend, daß es sich bei den Kosten der Über-
netto) entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen zu gangsverwaltung um Ausgaben der Organisation handelt, die
veranlagen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 43/232 gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen
der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und von den Mitgliedstaaten zu tragen sind,
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom
21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A
vom 20. Dezember 1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992,
49/249 A vom 20. Juli 1995, 49/249 B vom 14. September
1995 und 50/224 vom 11. April1996 sowie in ihren Be-
schlüssen 48/472 A vom 23. Dezember 1993 und 50/451 B
vom 23. Dezember 1995 geändert worden ist, unddabei die in
ihrer Resolution 49/19 B vom 23. Dezember 1994 und ihrem
Beschluß 50/471 A vom 23. Dezember 1995 festgelegte
Beitragstabelle für das Jahr 1997 zu berücksichtigen;

9. beschließt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den ge-
schätzten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 3.394.200 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli
1996 bis zum 30. Juni1997 gebilligt worden sind, auf ihre
Veranlagung nach Ziffer 8 anzurechnen ist;

annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend dem von der Generalversammlung in ihren
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom
21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai1991 festgelegten
Verfahren zu verwalten sind;

 11. beschließt, den Tagesordnungspunkt "Finanzierung
der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzego-
wina" während ihrer einundfünfzigsten Tagung weiter-
zuverfolgen.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

Westsirmien

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Übergangsverwaltung der Vereinten
Nationen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien und17

des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen ,18

unter Hinweisauf die Resolution 1037 (1996) des Si-
cherheitsrats vom 15. Januar 1996, mit der der Rat die Über-
gangsverwaltung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die
Baranja und Westsirmien für einen Anfangszeitraum von
12 Monaten eingerichtet hat, sowie auf seine Resolution 1079
(1996) vom 15. November 1996, in der der Rat das Mandat der
Übergangsverwaltung bis zum 15. Juli 1997 verlängert hat,

sowie unter Hinweisauf ihren Beschluß 50/481 vom
11. April 1996 und ihre Resolution 50/242 vom 7. Juni 1996
über die Finanzierung der Übergangsverwaltung,

unter Hinweisauf ihren früheren Beschluß dahin gehend,
daß zur Deckung der Ausgaben der Übergangsverwaltung ein
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen,

unter Berücksichtigungdessen, daß die wirtschaftlich
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen,

eingedenkder sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General-
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen
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